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aufgelegt hat, mit dem Ziel, das volle Inkrafttreten dieses 
Rechtsaktes zu ennöglichen, 

mit Genugtuung feststellend, daß die Regierung von 
SI, Kitts und Sevis am 18. Februar 1994 dem TIatelolco
Vertrag beigetreten ist, 

sowie mit Genugtuung über den Beschluß der Regierung 
Kubas, den TIatelolco-Vertrag in nlicbster Zukunft zu unter
zeichnen, was zu einer verstärkten Integration der Völker 
Lateinamerikas und der Karibik im Hinblick auf die Ver
wirklichung der Vertragsziele beiträgt, 

femer mit Genugtuungfeststellend, daß sich der TIate1olco
Vertrag in seiner geänderten Fassung für Argentinien, Brasi
lien, Chile, Mexiko und Suriname voll in Kraft befindet; 

1. begri4fJt die konkreten Schritte, die von mehreren 
Ländern der Region im Laufe des vergangenen Jahres unter
nommen wunlen, um die mit dem Vertrag über das Verbot von 
Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik (TIatelolco
Vertrag) geschaffene Rechtsordoung für die mi1itlirische 
Bntnuklearisierung zu festigen; 

2. ve1'1llSrkt mit Genugtuung den vollen Beitritt von Ar
gentinien, Belize, Brasilien und Chile zum TIatelolco-Vertrag; 

3. bittet nachdrlJcklich die Länder der Region, soweit 
nicht bereits geschehen, ihre Ratifikationsurkunden betreffend 
die von der Generalkonferenz der Organisation für das Verbot 
von Kernwaffen in Lateimunerika und der Karibik in ihren 
Resolutionen 267 (E-V) vom 3. Juli 1990, 268 (XII) vom 
!.O. Mai 1991 und 290 (VII) vom 26. August 1992 gebilligten 
Amlerungen des TIateloleo-Vertrages zu hinterlegen; 

4. beschließt, den Punkt "Festigung der mit dem Vertrag 
über das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika und der 
Karibik (Tlatelolco-Vertrag) geschaffenen Rechtsordnung" in 
die vor1liufige Thgesordnung ihrer filnfzigsten Thgung auf
zunehmen. 

90. Plenarsltvmg 
15. Dezember 1994 

4!1J84. Die sfldatlanflsche Region als kernwaffenfrefe Zone 

Die Generalversammlung, 

eingedenk der Erkl!lrung über die Entnuklearisierung des 
Südatlantik", die am 22. September 1!194 auf der dritten 
Thgung der Mitgliedstaaten der Südatlantischen Zone des 
Friedens und der Zusammenarbeit in Brasilia verabschiedet 
wurde, 

entschlossen, auch weiterhin zu dem Prozeß der all
gemeinen nnd vollständigen Abrl1stung unter wirksamer 
internationaler Kontrolle, insbesondere auf dem Gebiet der 
Kernwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen bei
zutragen, mit dem Ziel, den Weltfrieden und die intemationa1e 
Sicherheit zu festigen, 

betonend, daß der symbiotischen Beziebung zwischen 
Abrüstung und Entwicklung bei dem derzeitigen Stand der 
intemationalen Beziehungen wachsende Bedeutung zukommt, 
und anerkennend, wie wichtig die Förderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung und der internationalen Zn
sammenarbeit bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie ist, 

.. A/49/461. Anhang ß. 

unter Hinweis auf die auf den Meeresraum anwendbaren 
völkerrechtlichen Grundslltze und Normen, insbesondere die 
Nutzung der Hohen See für friedliche Zwecke und die Freiheit 
der Schiffabrt und die Freiheit des Überflugs, 

im BewqJJtsein der Unterstützung, die das volle Inkraft
treten des Vertrages über das Verbot von Kernwaffen in 
Lateimunerika und der Karibik (TlateIolco-Vertrag)" und die 
Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in Afrika gefunden 
hat, 

1. begri4fJt die von den Staaten der Südatlantischen Zone 
des Friedens und der Zusammenarbeit eingegangene Ver
pflichtung, die Verbreitung von Kernwaffen im Einklang mit 
international anerkannten Rechtsakten ZU verhüten; 

2. begri4fJt flI4IIerdem die im Hinblick auf das volle 
Inkrafttreten des TIatelolco-Vertrages für alle Staaten Latein
amerikas und der Karibik injüngster Zeit erzielten Fortschritte, 
die es gestatten werden, in naher Zukunft den Status der 
gesamten Region als kernwaffenfreie Zone zu konsolidieren; 

3. begrlfPtfemerdie Aosttengungen, die im Hinblick auf 
die Umsetzung der Erkl!Irung über die Bntnuklearisierung 
Afrikas" mit dem Ziel des Abschlusses eines Vertrages zur 
Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in Afrika unternom
men wunlen; 

4. billigt feierlich das Ziel der Staaten der SOdatlanti
sehen Zone des Friedens und der Zusammenarbeit, die 
südatlantische Region in eine kernwafl'enfreie Zone zu 
verwandeln; 

5. nift alle Staaten auf, im Hinblick auf das Ziel, die 
gQdatlantische Region in eine kernwaffenfreie Zone zu 
verwandeln, uneingescbriinkt zusammenzuarbeiten. 

90.P~ 
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4!1185. Ratlonallslenmg der Arbeit nnd Reform der 
'llIgesordnung des Ersten A!!!l!!tdmsses 

Die Generalversmnmlung, 

in Bekriiftigung ihrer Resolutionen 47/54 G vom 8. April 
1993 und 48/87 vom 16. Dezember 1993, 

unter Hinweis auf ihren Beschluß 481499 vom 
14. September 1994, 

in dem WUnsche, die Effektivität ihres Braten Ausschusses 
hinsichtlich der Wahrnehmung seiner Rolle und Verant
wortung auf dem Gebiet der Abrüstung und der internationalen 
Sicherheit zu steigern, 

b.etonend, daß es gilt, die Arbeit des Braten Ausschusses so 
rationell und wirksam wie möglich zu gestalten, 

in A.nerk8nnung der Notwendigkeit, wilhrend der Jahresta
gungen der Abhaltung von intensiven und zielgerichteten 
Kuoso1tationen über die im Braten Ausschuß behandelten 
Gegenstlinde ausreichend Zeit elnzurllumen, 



ermutigt über den tbemenbezogenen AnsaIz, den der Erste 
Ausschuß im zweiten Abschnitt seiner Arbeit wlIbrend der 
neunundvierzigsten Thgung gewllhlt hat, 

1. beschließt, fiIr die Beratungen des Ersten Ausschusses 
im Einklang mit dem in Ziffer 2 der Resolution 48187 enthalte
nen themenbezogenen Ansatz die folgende gestnffelte Be
hnndlung fiIr die Punkte auf der Thgesordnung des Aus
schusses zu wIIhlen: 

a) Generaldebatte über alle Thgesordnungspunkte im 
Zusammenhang utit der Abrtistung und der internationalen 
Sicherheit; 

b) informelle themenbezogene Beratung über einzelne im 
Ersten Ausschuß zur Behnndlung anstehende Gegenstände; 

c) Behnndlung aller Resolutionsentwthfe, die zu allen 
Thgesordnungspunkten im Zusammenbang mit der Abrüstung 
und der internationalen Sicherheit vorgelegt wurden; 

d) Beschlußfassung Z\l a11en ResolutionsentwOrfen, die 
zu allen Thgesordnungspunkten im Zusamm~nhnng mit der 
AbrlIstung und der internationalen Sicherheit vorgelegt 

. wurden; 

e) Generaldebatte, Behnndlung von Resolutionsentwür
fen zu dem Punkt • Antarktisfrage" und entsprechende Be
schlußfassung; 

2. beschließt iJ1(ßerdem, daß die Amtstrilger des Ersten 
Ausschusses im Benehmen mit den Delegationen und dem 
Sekretarint empfehlen werden, wieviele Sitzungen der Erste 
Ausschuß wIlhrend der ordentlichen Thgung der Generalver
sammlung abhalten wird; 

3. ersucht den neuen Vorsitzenden des Ersten Aus
schusses, die Konso1tationen über die weitere Rationalisierung 
der Arbeit und die effektive Aufgsbenwahroehmung seitens 
des Ausschusses fortzusetzen; 

4. ersucht den Ersten Ausschuß, das in Ziffer 1 gebilligte 
Arbeitsprogramm weiterzuverfolgen; 

5. fordert den Generalsekretär TltlChdrUckUch auf, dem 
Ersten Ansschuß wIlhrend der fiInfzigsten Thgung im Rabmen 
der vorhandenen Mittel ausreichende Unterstützung zu 
gewähren und ihm einen größeren Anteil der verfügbaren 
Konferenzräumlichlreiten zuzuwei_, damit er sein Arbeits
programm entsprechend durchfUhren kann; 

6. beschließt, die Frage der weiteren Rationalisierung 
und Verbesserung der Arbeit des Ersten Ausschusses auf ihrer 
fllnfzigsten Tagung zu prüfen. 

90. PlentJTSitvmg 
15. Dezpnber 1994 

49186. 'Obereinkommen tiber das Verbot der EntwIcklung, 
Herstellung und Lagerung bakteriologischer 
(bIologischer) Waffen und von 'lbxInWllfl'en sowie 
lIher die Vernichtung solcher Waffen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen im Zu
sammeabang mit dem vollständigen und wirksamen Verbot 
bakteriologischer (biologischer) Waffen und von 'lbxinwaffen 
sowie über die Vernichtung solcher Waffen, 

sowle unter Hinweis auf ihre am 6. Dezember 1991 ohne 
Abstimmung verabschiedete Resolution 46/35 A. in der sie 
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unter anderem die aufgrund der Empfehlungen der Dritten 
Konferenz der Vertragsparteien zur tlberprüfuiig des Überein
kommens über das Verbot der Entwicklung, Hemelllmg und 
Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von 
Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher WaffenS'l 
erfolgte EinselZlmg einer allen Vertragsstaaten offenstehenden 
Ad-hoc-Gruppe von Regienmgssachverstlindigen begrDßt hat, 
deren Aufgabe darin besteht, mögliche Verifikationsmaß
nahmen vom wissenschaftlichen und technischen Standpunkt 
zu ermitteln und zu prfIfen, 

forner unter Hinweis auf ihre am 16. Dezember 1993 ohne 
Abstimmung verabschiedete Resolution 48/65, in der sie den 
Schlußbericht der Ad-hoc-Gruppe von Regierungssachver
ständigen zur Ermittlung und PrOfung m.ögIicher Verifikations
maßnahmen vom wissenschaftlichen und technischen Stand
punkt"', den diese auf ihrer letzten Thgung am 24. September 
1993 in Genf im Konsens angenommen hat, zur Beachtung 
empfahl, 

mit Getulgtuung feststellend, daß dem 'Obereinkommen 
üher das Verbot der Entwicklung, Heme11ung und Lagerung 
bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Thxinwaffen 
sowie über die Vernichtung solcher Waffen" mehr als 
einhundertdreißig Vertragsstallten angehören, einschließlich 
aller ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, 

eingedenk dessen, daß sie alle Vertragsstaa!en des Überein
kommens aufgefordert hat, sich an der Umsetzung der Emp
fehlungen der Dritten Überprilfungskonferenz zu beteiligen, 
insbesondere auch an dem in der Schlußerkllirung der Dritten 
Überprilfungskonfereni'" vereinbarten Informations- und 
Datenaustausch, und dem Generalsekretär solche informatio
nen und Daten nach dem eiabeitlichen Verfahren jährlich 
splItestens bis zum 15. April zu übermitteln, 

upter Hinweis auf die Bestimmungen des 'Öbereinkommens 
in bezog auf die wissenschaftlich-technische ZnsammeQ
arbeit''' und die diesbezüglichen Bestimmungen des Schlußdo
kuments der Dritten ÜI:ierprlIfungskonferenz. den Schlußbe
richt der Ad-hoc-Gruppe von Regierungssachverstlindigen und 
den Schlußbericht der vom 19. bis 30. September 1994 
abgehaltenen Sonderkonferenz der Vertragsstallten des 
'Oliereinkommens92, 

1. vermerkt, daß eine Mehrheit von Vertragsstallten des 
'Obereinkommens über das Verbot der Entwicklung, Her
stellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen 
und von 'lbxinwaffen sowie über die VerniclJtong solcher 
Waffen die VerwabrmlIchte ersucht hat, eine Sunderkonferenz 
einzuberufen, um den abschließenden Bericht der Ad-hoc
Gruppe von Regierungssachverstllndigen zur Ennittlung und 
PrOfung möglicher Verifikationsmaßnalunen vom wissen
schaftlichen und technischen Standpunkt zu behandeln; 

2. begr/qJt den am 30. September 1994 im Konsens 
verabschiedeten abschließenden Bericht der Sonderkonferenz 
der Vertragsstallten des 'Obereinkonunens, in dem die Ver-

'" Siehe BWClCONF.DII23. 
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